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(bei Antwort bitte GZ und DOKangeben)

Sehr geehrte████████, 

in Ihrer E-Mail vom 2. April 2017 über das Internetportal www.fragdenstaat.de stellen Sie 
folgenden Antrag nach dem IFG: 

Sie bitten um die „Zusendung des Schemas oder der Richtlinien bzw. Anwendungshinweise, 
nach welchen die Dienstposten im Ministerium bewertet werden“. 

Über Ihren Antrag entscheide ich nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wie folgt: 

I.   Den Antrag lehne ich ab. 

II.  Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 



 

 

Seite 2 Begründung: 

 

Zu I. 

 

Nach § 1 Absatz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des Bundes 

einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Nach § 2 Absatz 1 Satz 1 IFG ist 

eine amtliche Information jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von 

der Art ihrer Speicherung. 

 

Die von Ihnen gewünschten Informationen liegen im Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

nicht als amtliche Informationen vor, so dass mir eine Übermittlung nicht möglich ist. 

 

Das Bundesbesoldungsgesetz legt in § 18 den Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung 

fest. Danach kann eine Funktion bis zu drei Ämtern einer Laufbahngruppe, in obersten 

Bundesbehörden allen Ämtern einer Laufbahngruppe zugeordnet werden. Dies wird im 

Bundesministerium der Finanzen praktiziert, eine detaillierte Dienstpostenbewertung wird 

nicht vorgenommen. 

 

Zu II. 

 

Der Bescheid ergeht als einfache Auskunft gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG gebührenfrei. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundesministe-

rium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, Widerspruch erhoben werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Tuljus 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


